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beg ©inwurf»St)ftemg eine giemlid) grope ©aganftalt
erforbern würbe.

gum Scpluffe fei nod) bemerfr, baff infolge bon
Serüprung bet Starfftromleitungen weit mepr üftenfchen»
leben berloren gepen, alg burdj Acett)len=®;cptofionen,
nuo* giBt eg bort feinen Sînafl, wegpalb weniger Auf»
fepen gemacht wirb.

(Sluttltdje Drtglital»Mittdlitngen.) sKacp&tmi uetßoten.

Sie ©tftelïimg bed ©tampiPefonlanalg in ber Matteffeftcajfe
3ürid) utibbes ©pppoitS unter ber ©tpl burdj bet ber Uiobrllcfe
an §. ©ofjtoeiler, Sauitnteïtiepmer in 3üricf) II.

ipnmarfcljitlpaiiêPatt Sninnmatte Sent. ®ie ©rb=, Mcutter= unb
©teinpauerarPelten, optie §artfteinjoctel unb treppen, an bie Sau»
meifter Saitr u. Seutenegger, Sorbi unb Mittler in Sern ; bie §nrt=
fteinfocteUSieferung an ©uent in 9Iöfcf)enj ; bie 5£reppen=Steferung an
©teinpauermeifter Säbler in Sern; bie @ifenbalfen=Siefetungen an
3)1. Sranter unb tetter u. ©ggemann in Sern.

£UiellU)afferrer{otgmtg SRicptergmeil. SBafferteitung, 400 laitfenbe
Meter Stopren, 100 mm, an teffeifcfjmiebe ttticpterStoeil.

MimitiongmagajinPait auf Silimarit in Sieftal. Maurerarbeiten
an M. Mattgolb=©alabin in ßieftal ; Zimmerarbeiten an 3- Lettner
in ißratteln ; ©penglerarPetteit an 31. §ersberger in ßieftal ; Malers
arbeiten an SI. Srobbecf in Sieftal.

Siefenmg bait 35 ©tpiilPnnlen fiir bie ©enteinbe ©iilj (Slargau)
an 3. Aiiebe, ©cpreinermeiftev in ©up).

SffiopnpairêtteiiPau in ber Sangriitpe, piinenberg. Ser ganje
Sait an Slmbrofiub Sap, Saugefcpaft, SBolpufen (Sugern).

täfereigebaube für bie tiifeteigenofienfrfjaft ©t. Anna (ßujern).
©ämtltcpe Slrbeiten unb Materiallieferungen an Saumeifter Ferrari
in Stottmil (ßuäern).

©trafjenlorreltion Stieberönj an Sauunternepmer Sroggi in
IgerjogettPucpfee.

AeuPait eineb ©tabelb Dei ber Söaifeitanftalt im ©cpöncnbiipl
itt Seiifen (Appended). ©rbarbeiten an Lllricf) Zellweger, Sßfläfterer,
Seufen ; ©ementarbeiten an Sementier tttoffi, @t. Satten ; Maurers
arbeit an Salentin Siicpel, Seufen.

Sie Malerarbeiten im Srpulpaufe in pttttieiten an ©b. ©cpmarg,
©etorationSmater in Söeiningen (Spurgau).

Sie Slrbeiten bei ber tirtpe in Dberiberg an 3. Mitterfteiner,
Sau« unb Sementgefcpäft in ©itifiebeln.

Sab Siefern unb Segen bau 250 m ©artenbeet=©infaffungen
fiir 31. ©ampcr in grauenfelb an Sementgeftpäft Meper, g-rauenfelb.

©trafjenbau ©äpU)il=SIorb=Seitnenmoob, ©emeinbe Mobnang
(Poggenburg) an Anberegg in ylatoil.

IteBer ben §au§einfturj ttt ber Aefcpenborftabt Safe!
pat fid) in ben „S3agler Nachrichten" gwifcpen gwei
ïedjnifrrn eine ißrefjfebbe etttfponnen, bie an |)eftigfeit
nid)tê gu wünfcpen üBrig täfst. §err Ingenieur iRob»
pänbler üon ber girma Albert SBnfj & ©o. Bot bie 93er»

mutung auggefptodjen, ber gufammenfturg fei fefunbär
ber gn frühzeitigen Augfdjalung in ben untern ©tagen
gugufcpreiben, primär aBer faite er bem Spftem beg
armierten 93eton, üBer bag bie erforberlidjen ©rfapruugen
unb ^Berechnungen nod) nidjt borlägen, gur Saft. Spot
wirft nun Ingenieur Suipolb Oor, er fei in feiner ßritif
gu weit gegangen, er fei nicpt oBjeftiü unb benüpe ben

tlnglüdgfall, um ben armierten S3eton in ein möglidjft
ungünftigeg Sicht gu [teilen. 2)a über ben Unglüd^fall
eine amtliche tlnterfudjung im ©ange ift, öön beren
©rgeBnig eS abpängen wirb, ob, in weldjer fRidjtung
unb gegen wen bie SöerantworttidjfeitSfrage aufgeworfen
werben fann, fo barf man eine abwartenbe Stellung
einnehmen unb biefer ißolemif ber ïedjnifer mit ©leid)'*
mut gufeljen. geigt fid) bei biefetn Slnla^ wieber,
wie fetjr e8 rätlich iff, Bie ©ïpertifen fremben unb nicht
einBeimifdjen ïedinifern angubertrauen, wenn immer
es möglich ift. 3W einem fo fleinen Staatsgebiete, aud)
toenrt e8 ber §auptfacBe nad) au§ einer Stabt bon
über 100,000 ©inwolfneru befte^t, gibt eg ber 23e=

giebungen gar biele. 9îur gu oft erfcheint bie Unbe=

fangenbeit ber Beintifdjen ©jpertifen ben fßarteien ber=

bääjtig unb bieg läfjt bag wünfdpengwerte Vertrauen
nicht auffommen. ®g fei bieg nur en passant unb
oljne Segugnabttte auf einen fonfreten gall ober eine

beftimmte )ßerfönlid)feit gefagt. Sn anberer SBegiebung

ift ber gall in ber Slefi^enborftabt aber ebenfallg nicht
unintereffant. ©afel befi^t aug bem Sobre 1895 ein

®efe| über §oPbbauten, bag in woblgegäblten 170 gum
Seil recht umfangreichen fßaragrapben über bag ^>och=

bauwefen bie minutiöfeften iöeftimmungen aufftellt. Slber

biefe S3eftimmungen begieben fid) beinahe augfcbliepd)
auf bie ©eftaltung ber ^ocbbaute. lieber bie wäbrenb
beg 33aueg aug Sidjerbeitggrünben gu beobad)tenben
SSorficbtgmabregeln fpridjt fid) § 162 folgenbermafjen
aug: „SBäbrenb ber Slugfüljrung bon S3auten finb ge=

nügenbe 9Jfa§regeIn gum Sdpube ber SWmenb, beg auf
berfelben üerfebrenben ißublifumg, ber 9îachbarfchoft
unb ber bei ber S3aute befcbäftigten ißerfonen gu treffen.
SBeifungen ber Saupoligei bebufg Slugfübrung biefer iöor^
fdjrift finb bem Söauberrn guguftellen." So Slugfübrung
biefer öeftimmung bat ber iRegierunggrat im gü>ruar
1898 eine Serorbnung betreffenb bie UnfaKoerbütung
bei Sauten erlaffen. Slrt. 1 berfelben lautet: „SBäbrenb
ber Slugfübrung üon S3au=, @rb= ober SIbbrucborbeiten
finb bon feiten ber berantworilid)en Unternehmer ober
Arbeitgeber genügenbe ÜJtaferegeln gum SPhufee ber bei
ben Arbeiten befdjäftigten ißerfonen, ber AHrnenb unb
beg auf berfelben berfehrenben ißublüumg, fowie ber
9tad)barfd)aft gu treffen. 3it 93egug auf biefe SWafiregeln
gelten bie nacbfolgenbert 93eftimmungen, wobei bie aug
befonbern ©rünben nötig werbettben Anorbnungen bot»
behalten bleiben." ®ie SSerorbttung enthält nun wohl
eine Angabl SSorfid)tSmabregeln bei @rb» unb $unba=
mentierunggarbeiten, für bie Anbringung bon ©erüften,
für Seitern, Sauftreppen, Oeffnungen, für Äufguggarbeiten
unb IBalîenlegungen, für 2)ad)beder unb Spengler»
arbeiten u. f. w., aber ïeine für ben §äuferbau mit ar»
miertem 33eton, ingbefonbere nicht über bie Art unb
Söeife ber SSerfdbalung unb ber Augfdjolung, welche

ißuntte beim ^augeinfturg in ber Aefdjenborftabt befonberg
in 33etrad)t fallen. @g war fomit bieï Anlab 'gegeben,
nach § 1 ber SSerorbnung „aug befonbern ©rünben
Anorbnungen" gu treffen unb gwar, wie man nad) § 33
annehmen rnufj, bon ber öaupoligei, „welcher bie ad»
gemeine Aufficht unb bie ©rteilung weiterer SBorfchriften
in ©ingelfäden borliegt". 2)a| foldje SSorfdhriften, fei
eg für ben ^äuferbau mit armiertem SSeton überhaupt,
fei eg für ben ©ingelfad in ber Aefdjenborftabt erteilt
Worben feien, ift big je^t noä) nirgenbg behauptet worben.
SSeber ift ben Ard)itelten borgeworfen worben, fie hätten
folgert Sßorfdjriften nicht nachgelebt, nod) ift feftgeftellt,
ob folche erlaffen ober nidpt erlaffen würben. @g herrfcpt
barüber in ber Oeffentlid)feit reine Untenntnig. Unb
boch ift bieg für bie Oeffentlidjleit nicpt unwichtig. $ür
bie SSerantwortlichteitgfragen freilich bürfte biefer ißunlt
belanglog fein. Senn bie Arcpiteïten hoben, abgefepen
bon bert Anorbnungen ber S3aupoligei, nach Bern allge»
meinen Sibilredpt, bafür gu forgen, bafe bie bauten nach
ben Regeln ber Siatif in foliben ûîonftruïtionen mit
guten Materialien ïunftgerecpt auggeführt werben, bah
ferner Wäprenb beg S3aueg ïunftgereçhte Sicherpeitg»
mapregeln getroffen unb bie SSorficpt eitteg forgfättigen
gachmanneg beobachtet werbe, unb überbieg pot ber
Sagler ©efepgeber nicht bergeffen, in § 168 bie Seront»
wortlicpîeit ber Soupoligei für ben aug ber Augfüprung
bon ipr gebilligter Sauprojefre allfällig entftepenben
Sdjoben augbrüdlidj obgulepnen. S)em ©emeinwefen
aber ift bie Saupoligei für forgfältige unb fleipige Aug»
Übung iprer amtlichen gunftionen boch Sechenfchaft
fchulbig.

^
(SR. 8.-80

4S2 Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins). Nr. 24

des Einwurf-Systems eine ziemlich große Gasanstalt
erfordern würde.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß infolge von
Berührung der Starkstromleitungen weit mehr Menschen-
leben verloren gehen, als durch Acetylen-Explosionen,
nu» gibt es dort keinen Knall, weshalb weniger Auf-
sehen gemacht wird.

Arbeits- und Kieferungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verboten.

Die Erstellung des Stampfbetonkanals in der Manessestraße
Zürich und des Syphons unter der Sihl durch bei der Utobrücke

an H. Goßweiler, Bauunternehmer in Zürich II.
Priuiarschulhausdan Brunnmatte Bern. Die Erd-, Maurer- und

Steinhauerarbetten, ohne Hartsteinsockel und Treppen, an die Bau-
meister Baur u. Leutenegger, Jordi und Müller in Bern; die Hart-
steinsockel-Lieferung an Cueni in Röschen; ; die Treppen-Lieferung an
Steinhauermeister B ci hier in Bern; die Eisenbalken-Liefcrungen an
M. Kramer und Keller u. Eggemann in Bern.

Quellwasserversorgung Richtersweil. Wasserleitung, 400 laufende
Bieter Röhren, 100 mm, an Kesselschmiede Richtersweil.

Munitionsmagazinbau auf Altmarkt in Liestal. Maurerarbeiten
an M. Mangold-Saladin in Liestal; Zimmerarbeiten an Z. Hertner
in Pratteln; Spenglerarbeiten an A. Hersberger in Liestal; Maler-
arbeiten an A. Brodbeck in Liestal.

Lieferung von 35 Schulbänken für die Gemeinde Sulz (Aargau)
an I. Rüede, Schreinermeister in Sulz.

Wohnhausneubau in der Langrüthe, Hiinenberg. Der ganze
Bau an Ambrosius Bay, Baugeschäft, Wolhusen (Luzern).

Käsereigebäude für die Käfereigenossenschaft St. Anna (Luzern).
Sämtliche Arbeiten und Materiallieferungen an Baumeister Ferrari
in Nottwil (Luzern).

Straßenkorrektlon Niederönz an Bauunternehmer Broggi in
Herzogenbuchsee.

Neubau eines Stadels bei der Waisenanstalt im Schönenbühl
in Teufen (Appenzell). Erdarbeiten an Ulrich Zellweger, Pflästerer,
Teufen; Cementarbeiten an Cementier Rossi, St. Gallen; Maurer-
arbeit an Valentin Büchel, Teufen.

Die Malerarbeiten im Schulhause in Hiittweilen an Ed. Schwarz,
Dekorationsmaler in Weiningen (Thurgau).

Die Arbeiten bei der Kirche in Oberiberg an I. Mittersteiner,
Bau- und Cementgeschäft in Einsiedeln.

Das Liefern und Legen von 250 m Gartenbeet-Einfassungen
für A. Gampcr in Frauenfeld an Cemcntgeschäft Meyer, Frauenfeld.

Straßenbau Gähwil-Nord-Bennenmoos, Gemeinde Mosnang
(Toggenburg) an Anderegg in Flawil.

Verschiedenes.
Neber den Hanseinsturz in der Aeschenvorstadt Basel

hat sich in den „Basler Nachrichten" zwischen zwei
Technikern eine Preßfehde entsponnen, die an Heftigkeit
nichts zu wünschen übrig läßt. Herr Ingenieur Roß-
Händler von der Firma Albert Büß ck Co. hat die Ver-
mutung ausgesprochen, der Zusammensturz sei sekundär
der zu frühzeitigen Ausschalung in den untern Etagen
zuzuschreiben, primär aber falle er dem System des
armierten Beton, über das die erforderlichen Erfahrungen
und Berechnungen noch nicht vorlägen, zur Last. Ihm
wirft nun Ingenieur Luipold vor, er sei in seiner Kritik
zu weit gegangen, er sei nicht objektiv und benütze den
Unglücksfall, um den armierten Beton in ein möglichst
ungünstiges Licht zu stellen. Da über den Unglücksfall
eine amtliche Untersuchung im Gange ist, von deren

Ergebnis es abhängen wird, ob, in welcher Richtung
und gegen wen die Verantwortlichkeitsfrage aufgeworfen
werden kann, so darf man eine abwartende Stellung
einnehmen und dieser Polemik der Techniker mit Gleich-
mut zusehen. Es zeigt sich bei diesem Anlaß wieder,
wie sehr es rätlich ist, die Expertisen fremden und nicht
einheimischen Technikern anzuvertrauen, wenn immer
es möglich ist. In einem so kleinen Staatsgebiete, auch
wenn es der Hauptsache nach aus einer Stadt von
über 100,000 Einwohnern besteht, gibt es der Be-
Ziehungen gar viele. Nur zu oft erscheint die Unbe-

fangenheit der heimischen Expertisen den Parteien ver-
dächtig und dies läßt das wünschenswerte Vertrauen
nicht aufkommen. Es sei dies nur on passant und
ohne Bezugnahme auf einen konkreten Fall oder eine

bestimmte Persönlichkeit gesagt. In anderer Beziehung
ist der Fall in der Aeschenvorstadt aber ebenfalls nicht
uninteressant. Basel besitzt aus dem Jahre 1895 ein

Gesetz über Hochbauten, das in wohlgezählten 170 zum
Teil recht umfangreichen Paragraphen über das Hoch-
bauwesen die minutiösesten Bestimmungen aufstellt. Aber
diese Bestimmungen beziehen sich beinahe ausschließlich
auf die Gestaltung der Hochbaute. Ueber die während
des Baues aus Sicherheitsgründen zu beobachtenden
Vorsichtsmaßregeln spricht sich § 162 folgendermaßen
aus: „Während der Ausführung von Bauten sind ge-
nügende Maßregeln zum Schutze der Allmend, des auf
derselben verkehrenden Publikums, der Nachbarschaft
und der bei der Baute beschäftigten Personen zu treffen.
Weisungen der Baupolizei behufs Ausführung dieser Vor-
schrift sind dem Bauherrn zuzustellen." In Ausführung
dieser Bestimmung hat der Regierungsrat im Februar
1898 eine Verordnung betreffend die Unfallverhütung
bei Bauten erlassen. Art. 1 derselben lautet: „Während
der Ausführung von Bau-, Erd- oder Abbrucharbeiten
sind von seiten der verantwortlichen Unternehmer oder
Arbeitgeber genügende Maßregeln zum Schutze der bei
den Arbeiten beschäftigten Personen, der Allmend und
des auf derselben verkehrenden Publikums, sowie der
Nachbarschaft zu treffen. In Bezug auf diese Maßregeln
gelten die nachfolgenden Bestimmungen, wobei die aus
besondern Gründen nötig werdenden Anordnungen vor-
behalten bleiben." Die Verordnung enthält nun wohl
eine Anzahl Vorsichtsmaßregeln bei Erd- und Funda-
mentierungsarbeiten, für die Anbringung von Gerüsten,
für Leitern, Lauftreppen, Oeffnungen, für Äufzugsarbeiten
und Balkenlegungen, für Dachdecker und Spengler-
arbeiten u. f. w., aber keine für den Häuserbau mit ar-
miertem Beton, insbesondere nicht über die Art und
Weise der Verschalung und der Ausschalung, welche
Punkte beim Hauseinsturz in der Aeschenvorstadt besonders
in Betracht fallen. Es war somit hier Anlaß gegeben,
nach Z 1 der Verordnung „aus besondern Gründen
Anordnungen" zu treffen und zwar, wie man nach Z 33
annehmen muß, von der Baupolizei, „welcher die all-
gemeine Aufsicht und die Erteilung weiterer Vorschriften
in Einzelfällen vorliegt". Daß solche Vorschriften, sei

es für den Häuserbau mit armiertem Beton überhaupt,
sei es für den Einzelfall in der Aeschenvorstadt erteilt
worden seien, ist bis jetzt noch nirgends behauptet worden.
Weder ist den Architekten vorgeworfen worden, sie hätten
solchen Vorschriften nicht nachgelebt, noch ist festgestellt,
ob solche erlassen oder nicht erlassen wurden. Es herrscht
darüber in der Oeffentlichkeit reine Unkenntnis. Und
doch ist dies für die Oeffentlichkeit nicht unwichtig. Für
die Verantwortlichkeitsfragen freilich dürfte dieser Punkt
belanglos sein. Denn die Architekten haben, abgesehen
von den Anordnungen der Baupolizei, nach dem allge-
meinen Civilrecht, dafür zu sorgen, daß die Bauten nach
den Regeln der Statik in soliden Konstruktionen mit
guten Materialien kunstgerecht ausgeführt werden, daß
ferner während des Baues kunstgerechte Sicherheits-
maßregeln getroffen und die Vorsicht eines sorgfältigen
Fachmannes beobachtet werde, und überdies hat der
Basler Gesetzgeber nicht vergessen, in H 168 die Verant-
wortlichkeit der Baupolizei für den aus der Ausführung
von ihr gebilligter Bauprojekte attfällig entstehenden
Schaden ausdrücklich abzulehnen. Dem Gemeinwesen
aber ist die Baupolizei für sorgfältige und fleißige Aus-
Übung ihrer amtlichen Funktionen doch Rechenschaft
schuldig.

^
(N. Z.-Z.)
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Sic SBaêïct Bciukataftrophc. 8n offen Seilen bec

Schtoeig hat baS fernere Unglüd bon Bafel einen
fd)mergli<hen ÏSieberhall gefunben.

SRittten in bie allgemeine SiStuffion fiel ein fdjarfer
Singriff eine? Récrit Sngenieuc Bohhänbler in ben

„Basier Nachrichten". Sarin mirb bie Sdjulb an bem

Unglüd bem Spftern fpennebique gugefdjrieben. ÜJiit
biefem Spfteme merben nun aber bon iRofsflänbler
flleictjgeitig eine Neilje bon anbeten, namentlich neuern,
inbentifigiert. So and) baS Spftern Siegmart.

Sie meite Becbreitung, meiere biefem Sluffekjen er»

regenben Singriff beS Ingenieurs Nohhänbler gu teil
tourbe, nötigt uns gu einer ïurgett ©rmiberung.

gmifchen bem Stiftern Siegmar* unb allen anbertt
armierten BetomConftruktionen befielen gang toefent»
lidje unb tiefgreifenbe Unterfdiiebe. Sie betriebenen
@d)tbäd)en, bie lederen anhaften unb benen fperr Nofj»
Ijänbler u. a. bie Sdjulb an bem Unglüd gufdpibt,
fittb nadj bem Urteil anerkannter gadjmänner bei bem

Spfteme Siegmart bermieben.
So betont fpr. Nohhänbler beifpielSmeife mit bollem

NedR, bah armierte Beton»Conftruktionen nur bon be=

rufenett gadjleuten ausgeführt merben follett. ©eraöe
in biefem Bunkte bietet bas Stiftern Siegmart bolle
©arantie. Sie Balten merben fabritmähig ergeugt, bie

©ifeueinlagen burd) patentierte Spegialborfehrungen
genau in il)ter ftatifd) beftimmten öage bis gur boII=
ftänbigen ©rljärtung beS ©ententes angefpannt feftge»
halten. Bei ber fabrication, meldje immer an betn=

felbeit Drte gejdjieht, kamt mit gleidjen ^Rohmaterialien
unb gebiegener SRifdjung gerechnet merben. Bet attbern
armierten 'BetomConftritEtionen muh mau bei genannter
Berechnung nod) immer abmatten, ob bie ÜRaterialien,
melche bort gad gu fall aus öEonomifdjen ©rünben
in ber Näl)e ber Bauobjekte begogen motben, ben an
fie geseilten Slnforberungen entfprechen. Sluch läuft baS

bon §errn Noffhäublet
'
angefochtene neue Stiftern nie

©efahc, bort ber Saft ber barübetliegenben Seden er»
brüdt gu merben.

SlnerEannte Slutoritäten, mie bie ^ßrof. Bitter
unb Becotbon, haben fidfj fchon lobetrb über biefeS
@t)ftem ausgebrochen.

Sie hefte Slnertennung aber finbet baS Stiftern
©iegmart in einer öffentlidjen ©rkläruttg ber Baubirektion
ber oberen Bealfdjule in Bafel.

3ür biefe Bauten fanben SiegtoatUBalEen Ber^
toenburrg. Sie Bartbirektion fd)reibt u. a. begugnehmenb
auf bie urtmotibierten Singriffe auf baS Stiftern Sieg»
toart mörtlid):

„Sie Beton» fpoIjlbalEen Stiftern Siegtoart finb für
eine Belaftung bon 400 kg ausgeführt unb hielten eine

BelaftungSprobe bort 1200 kg per Buabratmeter, alfo
born breifachen @emid)te, ohne ©inbiegung auS.

„©irre gerabegu glängenbe ißrobe hat aber bie Sieg»
mart=Sede im Neubau ber oberen Bealfdjule unbeab»

fichtigter SSeife beftanberr, inbem ein 240 kg fd)toeter
Stein nach einem Sturge bort 8Ys m f?öl)e nicht im
ftanbe mar, biefelbe gang burchgufchlagen, fonbern in
ben ftarken ©ifenbrähten ber getroffenen Balken hängen
blieb, ohne bie uebenliegenben Balken im geringften gu
beriefen ober auS iljrer Sage gu bringen.

„Ser ipauptborgug beS Stiftern Sieg mart liegt eben

barin, bah &ie Beton=Balfen böflig trocken in ben Bau
kommen unb bort ohne meitereS fij unb fertig berlegt
merben."

Ser Ber maltungSrat
ber Siegmart=Balkertfabrik Sugern Sl.=@.

Slccthlementralc iMtörumt. Str Caltbrunn hat fid)
eine Corporation gebilbet gur ©rfteKung eirter Slcettjlen»
ßentrale. Sie Slrbeiten mürben ber Slcettjlenapparate»

fabrik Bogt=@ut in Slrbon übertragen.

äßafferberforgitttg fÇraueitfelb. Ser BermaltungSrat
ber OrtSgemeinbe grauenfelb legt ben Stimmberechtigten
einen gebrudten Bericht über bie Boracbeiten unb baS

Brojekt ber ©rmeiterung ber SBaffetberforgung bor.
Ser Schluhantrag beS BermaltungSrateS lautet: „Sie
DrtSgemeinbeberfammlung befchlieht bie ©rmeiterung
ber SEBafferberforgung grauenfelb nach bem ©utadjten
beS §errn Ingenieur Beter in ffürich unb erteilt bem

OrtSbermaltungSrate gur fofortigen Ausführung einen
Crebit bis auf 100,000 gr." SaS (Sutadjten beS §errn
Beter .fdjlägt bie StuSfüljrung eines BumpmerkeS bei
SRurfart mit einem Coftenboranfchlage bon 86,600 $r.
bor, burch .melcbieS per Stunbe 72 m®, alfo per ÜRinute
1200 Siter aus bem Schachte bei SNurkart in baS gu
ermeiternbe IReferboir bei fjutben gepumpt merben fotlen,
momit eine auf Saljte htuauS allen Slnforberungen ge»
nügenbe rationelle ©rmeiterung ber SBafferberforgung
ergielt mürbe.

Jfirdjenhjetguttß Krummenau. Sie Circhgemeinbe»
berfammlung hat ben Befdjluh gefaxt, bie Ipeigung ber
Cird)e einguführen.

Ser ©ciiteittniifjigc Bereitt bon Bleirittgen ftubiert
baS Bt'bjekt einer Schmimmbabanftalt. Siefelbe bürfte
cirka 5000 gï- koften. SaS gemeinnü|ige SBerk foil
mittelft einer Slktiengefellfchaft guftanbe kommen.

Personen-
Waren-
Speisen-

für elektrischen, Kiemen- oder
Kmckwasser-Betrieh, liefert und

montiert
aSs Spezialität

E. Binkert-Siegwart, Ingenieur
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Die Baslev Baukatastrophe. In allen Teilen der

Schweiz hat das schwere Unglück von Basel einen
schmerzlichen Wiederhall gefunden.

Mittten in die allgemeine Diskussion fiel ein scharfer
Angriff eines Herrn Ingenieur Roßhändler in den

„Basler Nachrichten". Darin wird die Schuld an dem

Unglück dem System Hennebique zugeschrieben. Mit
diesem Systeme werden nun aber von Rohhändler
gleichzeitig eine Reihe von anderen, namentlich neuern,
indentifiziert. So auch das System Siegwart.

Die weite Verbreitung, welche diesem Aussehen er-
regenden Angriff des Ingenieurs Roßhändler zu teil
wurde, nötigt uns zu einer kurzen Erwiderung.

Zwischen dem System Siegwart und allen andern
armierten Beton-Konstruktionen bestehen ganz wesent-
liche und tiefgreifende Unterschiede. Die verschiedenen
Schwächen, die letzteren anhaften und denen Herr Roß-
Händler u. a. die Schuld an dem Unglück zuschreibt,
sind nach dem Urteil anerkannter Fachmänner bei dem

Systeme Siegwart vermieden.
So betont Hr. Roßhändler beispielsweise mit vollem

Recht, daß armierte Beton-Konstruktionen nur von be-

rufenen Fachleuten ausgeführt werden sollen. Gerade
in diesem Punkte bietet das System Siegwart volle
Garantie. Die Balken werden fabrikmäßig erzeugt, die

Eiseneinlagen durch patentierte SpezialVorkehrungen
genau in ihrer statisch bestimmten Lage bis zur voll-
ständigen Erhärtung des Cementes angespannt festge-
halten. Bei der Fabrikation, welche immer an dem-
selben Orte geschieht, kaun mit gleichen Rohmaterialien
und gediegener Mischung gerechnet werden. Bei andern
armierten Beton-Konstruktionen muß man bei genannter
Berechnung noch immer abwarten, ob die Materialien,
welche von Fall zu Fall aus ökonomischen Gründen
in der Nähe der Bauobjekte bezogen worden, den an
sie gestellten Anforderungen entsprechen. Auch läuft das
von Herrn Roßhändler angefochtene neue System nie
Gefahr, von der Last der darüberliegenden Decken er-
drückt zu werden.

Anerkannte Autoritäten, wie die HH. Prof. Ritter
und Recordon, haben sich schon lobend über dieses

System ausgesprochen.
Die beste Anerkennung aber findet das System

Siegwart in einer öffentlichen Erklärung der Baudirektion
der oberen Realschule in Basel.

Für diese Bauten fanden Siegwart-Balken Ver-
Wendung. Die Baudirektion schreibt u. a. bezugnehmend
auf die unmotivierten Angriffe auf das System Sieg-
wart wörtlich:

„Die Beton-Hohlbalken System Siegwart sind für
eine Belastung von 400 kg' ausgeführt und hielten eine

Belastungsprobe von 1200 kg per Quadratmeter, also
vom dreifachen Gewichte, ohne Einbiegung aus.

„Eine geradezu glänzende Probe hat aber die Sieg-
wart-Decke im Neubau der oberen Realschule unbeab-
sichtigter Weise bestanden, indem ein 240 kg schwerer
Stein nach einem Sturze vou 8^/s m Höhe nicht im
stände war, dieselbe ganz durchzuschlagen, sondern in
den starken Eisendrähten der getroffenen Balken hängen
blieb, ohne die nebenliegenden Balken im geringsten zu
verletzen oder aus ihrer Lage zu bringen.

„Der Hauptvorzug des System Siegwart liegt eben

darin, daß die Beton-Balken völlig trocken in den Bau
kommen und dort ohne weiteres fix und fertig verlegt
werden."

Der Verwaltungsrat
der Siegwart-Balkensabrik Luzern A.-G.

Acetylencentrale Kaltbrinm. In Kaltbrunn hat sich

eine Korporation gebildet zur Erstellung einer Acetylen-
Centrale. Die Arbeiten wurden der Äcetylenapparate-
Fabrik H. Vogt-Gut in Arbon übertragen.

Wasserversorgung Franenfeld. Der Verwaltungsrat
der Ortsgemeinde Frauenfeld legt den Stimmberechtigten
einen gedruckten Bericht über die Vorarbeiten und das
Projekt der Erweiterung der Wasserversorgung vor.
Der Schlußantrag des Verwaltungsrates lautet: „Die
Ortsgemeindeversammlung beschließt die Erweiterung
der Wasserversorgung Frauenfeld nach dem Gutachten
des Herrn Ingenieur Peter in Zürich und erteilt dem

Ortsverwaltungsrate zur sofortigen Ausführung einen
Kredit bis aus 100,000 Fr." Das Gutachten des Herrn
Peter .schlägt die Ausführung eines Pumpwerkes bei
Murkart mit einem Kostenvoranschlage von 86,600 Fr.
vor, durch welches per Stunde 72 m^, also per Minute
1200 Liter aus dem Schachte bei Murkart in das zu
erweiternde Reservoir bei Huben gepumpt werden sollen,
womit eine auf Jahre hinaus allen Anforderungen ge-
nügende rationelle Erweiterung der Wasserversorgung
erzielt würde.

Kirchenheizung Krummenau. Die Kirchgemeinde-
Versammlung hat den Beschluß gefaßt, die Heizung der
Kirche einzuführen.

Der Gemeinnützige Verein von Meiringen studiert
das Projekt einer Schwimmbadanstalt. Dieselbe dürfte
cirka 5000 Fr. kosten. Das gemeinnützige Werk soll
mittelst einer Aktiengesellschaft zustande kommen.

?sr80nsn-
Waren-
Zpeisen-

tii i vlvliàisàviî) Ik»««»«,»

iiiolitivrt
sîZ» 8pE2ÎsIîîîZ»î

L. kintzert-8ikg«sl't. w«
Mli^-ûweîà l'üi' llààti'ià 1302 -ì

sis


	Verschiedenes

